
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/14 87/04/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §338 Abs4;

Rechtssatz

Die Behörde hat nur bei der DURCHFÜHRUNG der Überprüfung, nicht jedoch auch bei der Wahl des Zeitpunktes der

Überprüfung, darauf Bedacht zu nehmen, dass jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des

Betriebes vermieden wird.
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